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Die Frau im öffentlichen Leben
Die meisten Leserinnen der „Staatsbürgerin" werden wissen, dass an

der SAFFA 1958 eine Abteilung vorgesehen wir, welche den Titel trug:
„Die Frau im öffentlichen Leben". Diese Fachgruppe existiert immer
noch, aber sie wird nicht mehr unter diesem, ihrem ersten Namen im
Ausstellungskatalog figurieren, sie heisst nun „Die Frau im Dienste des
Volkes". Wir glauben, dass das Organisationskomitee gut beraten war,
als es der Namensänderung zustimmte. „Die Frau im Dienste des Volkes",
das klingt positiv, weckt durch die Gedankenassoziation Frau - Dienst
freundliche Erinnerungen und stimmt den Besucher wohlwollend auf-
nahmefähig. Dem entgegen stehen die Reaktionen, welche bei vielen Men-
sehen geweckt werden, wenn die Frau mit dem „öffentlichen Leben" in
Zusammenhang gebracht wird. Und es sind durchaus nicht nur die Man-
ner, welche von den Frauen im öffentlichen Leben nichts wissen wollen,
auch bei vielen Frauen findet sich eine tiefgehende Abneigung gegen das,
was sie unter dem öffentlichen Leben verstehen. Flier wollte nun die Saffa
einhaken. Es sollte den Frauen gezeigt werden, wie stark ihr Leben vom
öffentlichen Leben beeinflusst wird, und in wie mannigfacher Weise sich
die Frauen, ohne es selbst zu merken, bereits ins öffentliche Leben ein.-
geschaltet haben.

Was versteht man denn unter dem „öffentlichen Leben"? Schlagen
wir in einem Lexikon nach, dann erfahren wir, dass „öffentlich" im Ge-
gensatz zu „privat" steht. Privat aber ist ausseramtlich, ist amtlos oder
häuslich. Das öffentliche Leben umfasst also alle diejenigen Bereiche,
die nicht in unserm Haus, in unserer Familie, in unserer Privatsphäre lie-
gen. Bedenken wir diese Definition, dann wird uns sofort klar, dass alle
Vereinstätigkeit, handle es sich nun um soziale Arbeit, um berufsständi-
sehe Organisation, um politische Gruppen, zum öffentlichen Leben gehört.
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Diese Wahrheit wird von vielen gemeinnützig tätigen Frauen noch nicht
erkannt. Sie können nicht einsehen, was ihre stille, treue Arbeit im Dien-
ste des Nächsten mit dem öffentlichen Leben zu tun haben soll, es ist
ihnen noch nie zum Bewusstsein gekommen, dass diejenigen Frauen, die
vor mehr als hundert Jahren aus ihrer engen Häuslichkeit hieraustraten,
um dem armen, dem kranken, dem schuldigen Bruder zu Hilfe zu kom-
men, den Schritt ins öffentliche Leben getan hatten. Das öffentliche Le-
ben, das sind nicht nur lärmige, politische Versammlungen, nicht Redner-
tribünen und Ratsäle, nein, das ganze reiche Leben, das vor unserm
Hause vorbei fliesst, die Schule, in der meine Kinder gehen, die Eisen-
bahn, mit der ich in die Ferien fahre, der elektrische Strom, der meine
Waschmaschine treibt und meinen Herd heizt, das Telephon, das miah
mit der ganzen Welt verbindet, alles das gehört zum öffentlichen Leben.
Auch das Krankenhaus, das mich bei Gefahr aufnehmen muss, das Ge-
rieht, das mich vor Rechtsbrechern schützt, die Kirche, in der ich mir
Trost und Zuspruch hole, alles, alles gehört zum öffentlichen Leben. Wir
werden aus dieser nur ganz unvollständigen Aufzählung bereits gemerkt
haben, dass öffentliches und privates Leben so eng miteinander verfloch-
ten sind, dass wir uns, sogar wenn wir den festen Willen dazu hätten,
gar nicht mehr vom öffentlichen Leben fernhalten können. Das heisst,
wir können uns wohl am öffentlichen Leben desinteressieren, aber frei
machen von ihm, das können wir nicht, es greift nach uns, es berührt uns,
es beeinflusst unser Privatleben, ob wir wollen oder nicht. Welche Mutter
könnte heute noch sagen: „Meine Kinder gehen nur mich etwas an. Mit
ihnen mache ich das, was ich für gut und wichtig finde". Sie weiss nur
allzugut, dass sie schon einen Teil ihrer Macht aus den Händen gibt,
wenn sie sie in den Kindergarten schickt. Und nach dem Kindergarten
kommt die Schule, zu deren Besuch unsere Kinder verpflichtet sind, —
auch dies ein Eingriff in unsere privaten Elternrechte —, und nachher

Kinder die Berufs-

Plan des

Ausstellungsgeländes
der Safifa 1958 auf
dem ehemaligen
Landi-Areal

5



wähl und die Ausbildung. Und immer wieder stossen wir auf die Tat-
sache, dass wir zwar bis zu einem gewissen Grade nach eigener Wahl
vorgehen können, dass aber unserm Willen Grenzen gesetzt sind, wir in
einer festgefügten Ordnung drin stehen, in die wir uns fügen müssen. Wie
weit liegen die Zeiten zurück, wo die Frau wirklich die Herrin in ihrem
Haus war. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel, das Verhältnis der
Hausfrau zu ihrer Hausangestellten. Früher war dies ein durchaus priva-
tes Verhältnis, gegründet auf dem gegenseitigen freien Willen zu dienen
einerseits und Dienste anzunehmein andererseits. Heute haben wir Nor-
malarbeitsverträge, welche dieses Verhältnis regeln, es wird dieses und
jenes vorgeschrieben, das und das andere verboten, und von der Herrin
im eigenen Haus ist nicht mehr viel übrig geblieben.

Das aber sind die Auswirkungen des öffentlichen Lebens in unsere
Privatsphäre. Nun gibt es heutzutage viele Frauen, die warten nicht dar-
auf, dass sie im eigenen Heim erfasst werden, sie begeben sich aus eigenem
freien Willen, allerdings sehr oft auch unter dem Zwang der finanziellen
Verhältnisse, hinaus aus dem Haus, sie schalten sich ins öffentliche Leben
ganz bewusst ein. Das sind natürlich die Berufstätigen ganz allgemein,
dann aber in besonderer Weise diejenigen Frauen, die sich den Staat als
Arbeitgeber aussuchen. Angefangen bei den Lehrerinnen, die man sich
aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegdenken könnte, über die hö-
here Beamtin, die Juristin mit richterlichen Befugnissen, die im Polizei-
wesen tätige Frau, die Theologin im selbständigen Pfarramt usw. usw.
immer mehr Frauen nehmen aktiv teil an der Gestaltung des öffentlichen
Lebens, und sie bewähren sich in ihrer Arbeit so gut, dass man ihre
Mitarbeit ganz natürlich findet, ja sich ihrer sogar gerne bedient.

Es ist nur eine Arbeit, von der man die Frauen mit eiserner Kotise-
quenz fernhalten will, das ist die Arbeit am Aufbau unseres Staatswesens.
Es ist nun ausserordentlich bedauerlich, zeugt aber auch von wenig kon-
sequentem Denken, dass selbst Frauen, die sich vollkommen klar darüber
sind, wie sehr wir alle auf Gedeih und Verderb ins „öffentliche" Leben
eingespannt sind, sich dagegen wehren auch ihren Teil Verantwortung
in der Gestaltung desselben zu übernehmen. Wir müssen uns doch dar-
über klar sein, dass es eine Trennung zwischen öffentlichem und priva-
tem Leben kaum mehr gibt, dass der Staat nach Allem und Jedem in un-
serm Leben greift. Wir können diese Tatsache nicht mehr ändern, wir
können aber die Konsequenz daraus ziehen und sagen: so gut wie ich als
Frau und Mutter für das Wohl meiner Familie und meines Hauses ver-
antwortlich bin, ebenso gut bin ich auch für das Leben, das mich und die
Meinen umgibt, verantwortlich. Ich kann und darf mich nicht in das
Schneckenhaus meiner Privatsphäre zurückziehen, den Vogel Strauss spie-
Len vor den realen Tatsachen und mich in den selbstsüchtigen Träumen
wiegen, das Leben da draussen ginge mich nichts an. Ich weiss nun, dass
das öffentliche Leben auch mich erfasst, und dass ich darum auch bereit
sein muss, meinen Teil der Verantwortung in der Gestaltung desselben
auf mich zu nehmen. Dora /. i?z'#me;yer-/s£/z»
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